
Entlastungsstunden Elterngeld
Beitrag von „Susannea“ vom 24. September 2022 12:44

Zitat von Mathemann

Elternzeit zählt für dein Stundenkonto so, als hättest du in dieser Zeit gemäß deinem
Stundenumfang gearbeitet. +-0. D.h. wenn du vor der Elternzeit zwei Stunden zu
viel/zu wenig hattest, bekommst du die in der Zeit nicht mehr angerechnet.

Nein, darf es nicht, weil es ein ruhender Vertrag ist, somit darf diese Zeit einfach gar nicht in
der Berechnung auftauchen, weil man ja in der Zeit auch Teilzeit arbeiten könnte, das muss
aber dann einzeln berechnet werden. Daher kann nicht wie voll gearbeitet gerechnet werden.
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